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Herrn Dr. Andreas Gassen
Frau Dr. Sibylle Steiner 
Herrn Dr. Stephan Hofmeister
Herrn Dr. Ulrich Casser 
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Herbert-Lewin-Platz 2
10623 Berlin



Belegärzten fehlen Voraussetzungen zur Umsetzung von Hybrid-DRG`s; der Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser bittet die KBV nachdrücklich um Unterstützung 


Offener Brief 


Sehr geehrter Herr Dr. Andreas Gassen,
sehr geehrte Frau Dr. Sibylle Steiner, 
sehr geehrter Herr Dr. Stephan Hofmeister,
sehr geehrter Herr Dr. Ulrich Casser,


der Bundesverband der Belegärzte und Belegkrankenhäuser (BdB) unterstützt die Einführung von Hybrid-DRG`s. Belegärzte, Belegärztinnen und Belegkrankenhäuser sind gerüstet und qualifiziert, Patientinnen und Patienten je nach Versorgungsbedarf ambulant UND stationär zu versorgen. Dem BdB ist dabei wohl bewusst, dass Hybrid-DRG´s erhebliche Effekte für die belegärztliche Versorgung haben werden: Viele der bislang von Belegärzten und Belegärztinnen stationär erbrachten OPS sind im Starterkatalog der Hybrid-DRG enthalten, viele weitere werden erwartbar dazukommen. 

Damit Belegärzte und Belegärztinnen Hybrid-DRG´s erbringen und abrechnen können, fehlen allerdings zwingend notwendige Voraussetzungen. Wir bitten die KBV als Vertreterin vertragsärztlicher und damit auch belegärztlicher Belange kurzfristig darauf hinzuwirken, dass sich Belegärzte und Belegärztinnen überhaupt in die neue Versorgungsstruktur einbringen können. 

1. Ob eine Operation oder eine Prozedur (OPS) in eine Hybrid-Versorgung nach § 115 f fällt, entscheidet sich nach Anwendung des DRG-Groupers. Die existierenden DRG-Grouper sind ausschließlich mit Blick auf Anwendung im Krankenhaus konzipiert, sie sehen z.B. Pflichtfelder vor, die für die vertragsärztliche Versorgung nicht passen. Die Entscheidung zu der jeweils relevanten Abrechnungsregel und dem Versorgungssetting fällt jedoch in der ärztlichen Sprechstunde und damit vor einer möglicherweise indizierten stationären Versorgung. Wir bitten daher die KBV eindringlich, dass rasch mindestens ein zu belegärztlich / vertragsärztlichen Anforderungen passender zertifizierter DRG-Grouper zur Verfügung gestellt wird. 





2. Zur Abrechnung von Hybrid-DRG`s u.a. durch Belegärzte müssen die Leistungsdaten nach § 295 Absatz 1b Satz 1 SGB V aufbereitet werden, ein Novum für die Versorgung in der Regelversorgung. Wir begrüßen explizit, dass sich die KBV in die Gestaltung der Abrechnungsregeln einbringen will; so verstehen wir die Pressemitteilung Ihres Hauses vom 21.12.2023. Belegärzte benötigen allerdings rasch ein Verfahren zur Aufbereitung des Datensatzes. Der Zeitdruck ist erheblich: Krankenhäuser planen nach Information aus Rundschreiben von Landeskrankenhausgesellschaften, dass die Abrechnungsmodalitäten für Hybrid-DRG zum 1.4.2024 geklärt und die Abrechnung rückwirkend zum 1.1.2024 möglich sein soll. 


Die KBV hat in mehreren Gesprächsrunden versichert, den „Vertragsarzt in der stationären Versorgung“ zu fördern und unterstützen zu wollen. Hier – im Kontext der Hybrid-DRG – zeigt sich der Unterstützungsbedarf mit aller Dringlichkeit. 



Mit freundlichen Grüßen
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